
 

 

 

 

Übergangsregelungen 

 

Übergangsregelungen Sport+Handicap EDUCATION 

Durch die neue Ausbildung von Sport+Handicap EDUCATION, werden zwei Ausbildungssysteme 

zusammengeführt und weiterentwickelt. Dies ermöglicht es, bewährte Ansätze beizubehalten und 

gleichzeitig Verbesserungen einzuführen. Für bereits begonnene oder abgeschlossene Ausbildungen bis 

31.12.2025 gelten die in diesem Dokument beschriebenen Regelungen. 

Abgeschlossene Ausbildungsstufen bei PluSport/Procap oder SPV bis 31.12.2025 

Qualifikation aktuell Qualifikation neu 

PluSport/Procap 

Assistent*in Assistenz-Leiter*in Sport+Handicap 

Behindertensportleiter*in Polysport Leiter*in Sport+Handicap Polysport 

Behindertensportleiter*in Schwimmen Leiter*in Sport+Handicap Schwimmsport 

Begleiter*in Schneesport Disabled Snowsports Guide 

Behindertensportleiter*in Schneesport Disabled Snowsports Specialist 

SPV 

Trainer*in Rollstuhlsport Stufe 1 Assistenz-Leiter*in Sport+Handicap 

Trainer*in Rollstuhlsport Stufe 2 Leiter*in Sport+Handicap Polysport 

Disabled Sports-Guide Disabled Snowsports Guide 

Disabled Sports-Specialist Disabled Snowsports Specialist 

 

Leiter*innen mit angefangener Ausbildungsstufe bei PluSport/Procap bis 

31.12.2025 

Ausgangslage Übergangsregelung 

Polysport + Schwimmen 

✓ Assistenzmodul bestanden 

 Praktikum unvollständig 

Praktikum nach neuer Ausbildungsstruktur 

✓ Assistent*in  

✓ Gültige*r esa-/J+S-Leiter*in (nicht im 

Behindertensport) 

Äquivalenzantrag «Leiter*in Sport+Handicap» 

einreichen (siehe Website Polysport oder 

Schwimmsport) 

✓ Assistent*in 

✓ Kernausbildung bestanden 

 Fachausbildung nicht besucht / nicht 

bestanden 

 Keine esa-/J+S-Leiter*innen-Anerkennung 

Besuch der Fachausbildung nach neuer 

Ausbildungsstruktur 

  

https://sporthandicapeducation.ch/de/page/polysport/leiter-innen-ausbildung
https://sporthandicapeducation.ch/de/page/schwimmsport/leiter-innen-ausbildung
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✓ Assistent*in 

✓ Gültige*r J+S-Leiter*in 

✓ Einführungskurs bestanden 

 Praktikum und/oder Praxisprüfung nicht 

absolviert 

Äquivalenzantrag «Leiter*in Sport+Handicap» 

einreichen (siehe Website Polysport oder 

Schwimmsport) 

 

✓ Assistent*in 

✓ Kern- & Fachausbildung 2024 oder 2025 

besucht & bestanden 

 Praktikum unvollständig / nicht eingereicht 

Äquivalenzantrag «Leiter*in Sport+Handicap» 

einreichen (siehe Website Polysport oder 

Schwimmsport) 

 

✓ Assistent*in 

✓ Kern- & Fachausbildung vor 2024 besucht & 

bestanden 

 Praktikum und/oder Praxisprüfung nicht 

absolviert 

Eintägiger Weiterbildungskurs «Quereinstieg 

Sport+Handicap EDUCATION». Dieser Kurs wird 

für eine Übergangszeit von 3 Jahren angeboten 

bis 2028. Ab 2029 muss die esa-Fachausbildung 

noch einmal absolviert werden. 

✓ Reise- und Sportcampsbegleiter*in 

oder 

✓ Reise- und Sportcampsleiter*in 

 Assistent*in 

Falls eine Leiter*innen-Ausbildung angestrebt 

wird, muss das «Basismodul für Fachpersonen» 

absolviert werden, um die Anerkennung 

«Assistenz-Leiter*in» zu erlangen. 

Behindertensportleiter*in ohne esa-Leiter*innen 

Ausweis, welche einen esa-Leiter*in-Ausweis1 

haben möchten. 

esa-Einführungskurs (2 Tage) bei Sport+Handicap 

EDUCATION (wird 2027 und 2028 angeboten) 

oder bei einer esa-Partnerorganisation 

Schneesport 

✓ Assistenzmodul bestanden 

✓ Technikkurs/Technikmodul ab 2025 

Ausbildung nach neuer Ausbildungsstruktur 

✓ Assistenzmodul bestanden  

✓ Technikkurs bis und mit 2024 besucht & 

bestanden 

 Praktikum & Praxisprüfung nicht absolviert 

Ausbildung nach neuer Ausbildungsstruktur 

✓ Assistenzmodul bestanden 

✓ Technikkurs bis und mit 2024 besucht & 

bestanden 

 Praktikum Guide angefangen, aber 

unvollständig 

− Übergangsregelung gemäss Tabelle 1 bis zum 

30.04.2028 (Preise gemäss Reglement 

PluSport bis 31.12.2025) 

− Ab 01.05.2028 Praktikum Disabled 

Snowsports Guide nach neuem Reglement 

(neue Preise) 

✓ Assistenzmodul bestanden 

✓ Technikkurs bis und mit 2024 besucht & 

bestanden 

✓ Praktikum absolviert 

 Praxisprüfung nicht absolviert 

− Absolvieren der Prüfung bis zum 30.04.2028 

nach der alten Struktur (1 Tag) möglich (Preise 

gemäss Reglement PluSport bis 31.12.2025).  

− Ab 01.05.2028 Ausbildung nach neuer 

Ausbildungsstruktur (neue Preise) 

 
1 Dieser ist für eine Tätigkeit bei einem Mitgliedsverband von Sport+Handicap EDUCATION nicht notwendig. 

https://sporthandicapeducation.ch/de/page/polysport/leiter-innen-ausbildung
https://sporthandicapeducation.ch/de/page/schwimmsport/leiter-innen-ausbildung
https://sporthandicapeducation.ch/de/page/polysport/leiter-innen-ausbildung
https://sporthandicapeducation.ch/de/page/schwimmsport/leiter-innen-ausbildung
https://sporthandicapeducation.ch/angebot/details/3536?angebotTitel=basismodul-fur-fachpersonen&modulId=12847
https://www.erwachsenen-sport.ch/de/partnerorganisationen
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Übergangsregelungen 

 

Leiter*innen mit angefangener Ausbildungsstufe bei SPV bis 31.12.2025 

Ausgangslage Übergangsregelung 

SPV-Stufe 1 (Polysport) 

✓ Basismodul SPV bestanden 

 Praxismodul nicht absolviert 

 Praxiserfahrung unvollständig 

− Basismodul für J+S-Leiter*innen mit Zusatz 

«J+S inklusiv – Sport mit und ohne 

Behinderung» oder Basismodul für 

Fachpersonen absolvieren. 

− Praktikum nach neuer Ausbildungsstruktur 

✓ Basismodul & Praxismodul bestanden 

(Rollstuhlfahrer: Basismodul bestanden) 

 Praxiserfahrung unvollständig 

Praktikum nach neuer Ausbildungsstruktur 

✓ J+S-Leiter*in mit Zusatz «J+S inklusiv – Sport 

mit und ohne Behinderung» 

 Praxiserfahrung: weniger als 5 Lektionen bis 

Ende 2025 absolviert 

− Basismodul für J+S-Leiter*innen mit Zusatz 

«J+S inklusiv – Sport mit und ohne 

Behinderung» absolvieren. 

− Praktikum nach neuer Ausbildungsstruktur 

SPV-Stufe 2 (Polysport) 

✓ J+S-Leiter*in mit Zusatz «J+S inklusiv – Sport 

mit und ohne Behinderung» 

✓ Praxiserfahrung: mind. 5 Lektionen bis Ende 

2025 bereits absolviert 

Praktikum nach neuer Ausbildungsstruktur 

✓ Kernausbildung bestanden 

 Fachausbildung nicht besucht / bestanden 

 nicht esa-/J+S-Leiter*in 

Besuch der Fachausbildung nach neuer 

Ausbildungsstruktur 

✓ Kernausbildung & Fachausbildung in anderer 

Fachdisziplin bestanden 

 Fachausbildung Rollstuhlsport nicht besucht 

✓ Gültige*r esa-Leiter*in 

Äquivalenzantrag «Leiter*in Sport+Handicap» 

einreichen (siehe Website Polysport oder 

Schwimmsport) 

 

✓ Einführungskurs bestanden 

 Praxiserfahrung unvollständig oder vollständig 

✓ Gültige*r J+S-Leiter*in 

Äquivalenzantrag «Leiter*in Sport+Handicap» 

einreichen (siehe Website Polysport oder 

Schwimmsport) 

 

✓ Kern- & Fachausbildung bestanden 

 Lehrprobe nicht absolviert 

 Praxiserfahrung unvollständig oder vollständig 

Eintägiger Weiterbildungskurs «Quereinstieg 

Sport+Handicap EDUCATION». Dieser Kurs wird 

für eine Übergangszeit von 3 Jahre Angeboten bis 

2028 anschliessend muss die esa-

Fachausbildung noch einmal gemacht werden 

✓ Kern- & Fachausbildung bestanden 

✓ Lehrprobe bestanden 

 Praxiserfahrung unvollständig 

Äquivalenzantrag «Leiter*in Sport+Handicap» 

einreichen (siehe Website Polysport oder 

Schwimmsport) 

https://www.erwachsenen-sport.ch/de/fachdisziplinen
https://sporthandicapeducation.ch/de/page/polysport/leiter-innen-ausbildung
https://sporthandicapeducation.ch/de/page/schwimmsport/leiter-innen-ausbildung
https://sporthandicapeducation.ch/de/page/polysport/leiter-innen-ausbildung
https://sporthandicapeducation.ch/de/page/schwimmsport/leiter-innen-ausbildung
https://sporthandicapeducation.ch/de/page/polysport/leiter-innen-ausbildung
https://sporthandicapeducation.ch/de/page/schwimmsport/leiter-innen-ausbildung
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SPV-Stufe 3 (Polysport) 

✓ 1 Modul SPV bestanden 

 3 Module SPV fehlen 

3 Module Fortbildung besuchen (freie Auswahl 

gemäss Reglement für Weiterbildung) 

✓ 2 Module SPV bestanden 

 2 Module SPV fehlen 

2 Module Fortbildung besuchen (freie Auswahl 

gemäss Reglement für Weiterbildung) 

✓ 3 Module SPV bestanden 

 1 Modul SPV fehlt 

1 Modul Fortbildung besuchen (freie Auswahl 

gemäss Reglement für Weiterbildung) 

 Lehrmethodische Prüfung nicht absolviert 1 Modul Fortbildung besuchen (freie Auswahl 

gemäss Reglement für Weiterbildung) 

Schneesport 

Um Assistenz-Leiter*innen-Ausweis zu erhalten: 

✓ Basismodul SPV bestanden 

✓ Technikmodul SPV bestanden 

 Praxiserfahrung Polysport SPV Stufe 1 nicht 

absolviert 

Praktikum Basisausbildung nach neuer 

Ausbildungsstruktur 

✓ Basismodul SPV bestanden 

✓ Technikmodul SPV bestanden 

 Praktikum noch nicht angefangen 

− Besuch Basismodul für Fachpersonen oder 

Basismodul für J+S-Leiter*innen mit Zusatz 

«J+S inklusiv – Sport mit und ohne 

Behinderung» 

− Praktikum Disabled Snowsports Guide nach 

neuem Reglement (inkl. neue Preise) 

✓ Basismodul SPV bestanden 

✓ Technikmodul SPV bestanden 

 Praktikum Guide angefangen, aber 

unvollständig 

− Übergangsregelung gemäss Tabelle 1 bis zum 

30.04.2028 (Preise nach Reglement SPV bis 

31.12.2025) 

− Ab 01.05.2028 Praktikum Disabled 

Snowsports Guide nach neuem Reglement 

(neue Preise) 

✓ Besuch Technikmodul SPV bis und mit 

30.04.2025 

✓ Praktikum bestanden 

 Lehrmethodische Prüfung nicht absolviert 

− Absolvieren der Lehrmethodischen Prüfung bis 

zum 30.04.2028 möglich (Preise nach 

Reglement SPV bis 31.12.2025) 

− Ab 01.05.2028 Praktikum Disabled 

Snowsports Specialist nach neuem Reglement 

(neue Preise) 

 

  



 

 

 

 

Übergangsregelungen 

 

Tabelle 1: Übergangsregelung Praktikum Disabled Snowsports Guide (gültig bis 30.4.2028) 

Absolvierte Tage bei SPV  Zu absolvieren für Qualifikation «Disabeld Snowsports 

Guide» von Sport+Handicap EDUCATION 

1 Tag Praktikum absolviert bis am 

31.12.25 

1 Tag Praktikum + 1 Tag Austrittkompetenzen  

2 Tage Praktikum absolviert bis am 

31.12.25 

1 Tag Austrittkompetenzen 

3 Tage Praktikum absolviert bis am 

31.12.25 

1 Tag Austrittkompetenzen 

4 Tage Praktikum absolviert bis am 

31.12.25 

1 Tag Austrittkompetenzen 

 

Diese Regelungen treten ab 1.1.2026 in Kraft und sind gültig bis zum 31.12.2028 sofern bei den 

einzelnen Regelungen nichts anderes vermerkt ist. 

 

 


